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Bei der Lagerung von Stallmist bzw. der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern ist es wichtig, dass keine 
wassergefährdenden Stoffe (z.B. Nitrat) austreten können, die durch Niederschlagswasser ausgewa-
schen werden und so über die Bodenpassagen ins Grundwasser gelangen. Um dies zu verhindern, 
möchten wir nochmal besonders auf die beiden Themen hinweisen. 

 

 Mistlagerung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen  

 

Gemäß § 12 der Düngeverordnung müssen auf Betrieben 
feste Lagermöglichkeiten für dort anfallende Wirtschafts-
dünger vorhanden sein, deren Lagerkapazität auf die Be-
lange des Betriebes und des Wasserschutzes abgestimmt 
sein müssen. Dies richtet sich an die Betriebe, die Wirt-
schaftsdünger erzeugen. Soweit erforderlich, ist eine Zwi-
schenlagerung von Festmist und Geflügelkot auf dem 
Feld weiterhin möglich. Eine Zwischenlagerung auf dem 
Feld muss aber so erfolgen, dass es zu keiner nachteiligen 
Veränderung des Grundwassers oder von Oberflächenge-
wässern kommt. Der Erlass über die Zwischenlagerung 
von Mist aus dem Jahr 2015 dient zur Konkretisierung der 
Anforderungen, die die gesetzlichen Anforderungen des 
Wasserrechts erfüllt. Die in dem Erlass genannten Anfor-
derungen haben nichts von Ihrer Aktualität verloren, 
sind nach wie vor Grundlage für die Beratungsempfeh-
lung und von den Landwirten zu befolgen. Die Umset-
zung, Überwachung und Ahndung in Bezug auf die Zwi-
schenlagerung von Festmist und Geflügelkot liegt in der 
Zuständigkeit der unteren Wasserbehörden (UWB) des 
Landkreises und der Stadt Cuxhaven. 

 
Abb. 1: ordnungsgemäße Mistlagerung (Quelle: Geries Ing. GmbH) 

 

 
 Abb. 2: falsche Mistlagerung (Quelle: Geries Ing. GmbH) 

 

Sollten bei einer Feldlagerung ein oder mehrere der folgenden Regelverstöße festgestellt werden, sind 
diese Cross Compliance relevant: 

▪ Lagerung von Festmist auf einer nicht landwirtschaftlich genutzten Fläche 
▪ Lagerung länger als 6 Monate 
▪ Kein jährlicher Wechsel des Lagerplatzes 
▪ Nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit durch Jaucheaustritt → keine Mie-

tenabdeckung!!! (positive und negative Mistlagerung siehe Fotos) 

Sonstige feste org. Düngemittel, z.B. Kompost, feste Gärreste, Klärschlamm, Grünguthäcksel etc. dür-
fen nicht auf dem Feld zwischengelagert werden. Lediglich eine kurzfristige Bereitstellung zur Aufbrin-
gung (1 bis 2 Wochen) ist aufgrund der besonderen abfallrechtlichen Anforderungen zulässig.  

Uns als Berater und Ihnen als Landwirte sollte bewusst sein, dass die Mistzwischenlagerung lediglich 
politisch geduldet wird. Falls Sie nicht dauerhaft in der Lage sind die Anforderungen des Fachrechts 
umzusetzen, wird die Zwischenlagerung zukünftig nicht mehr möglich sein. Dieses führt zu hohen In-
vestitionskosten für den Bau von Mistplatten in Höhe eines 5-6-stelligen €-Bereichs. 
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 Aufbringung von Wirtschaftsdüngern auf Sommerungen  

 

Wir beobachten, dass vielerorts mit der Düngung begonnen wurde. Gülle ist ein wertvoller Dünger, in 
dem alle für Pflanzen wichtige Nährstoffe enthalten sind. Die Nährstoffe müssen so ausgebracht wer-
den, dass sie dann verfügbar werden, wenn die Pflanzen sie benötigen. Gleichzeitig muss der Boden 
die Gülle aufnehmen können. Warten Sie nach Möglichkeit trockene Phasen für die Gülleausbringung 
ab. Hohe Niederschlagsmengen (01.02.2022 bis 17.02.2022 ca. 100 mm) nach der Ausbringung können 
zu Auswaschung führen und verschlechtern die Verfügbarkeit für die Pflanzen. Der Zeitrahmen für eine 
optimale Verwertung durch die Pflanzen von Gülle, Jauche, Geflügelkot (inkl. Hähnchenmist), Gärres-
ten und Silosickersaft sieht für die Früchte folgende Zeiten vor: Silomais (01.04. – 15.06.), Kartoffeln 
(01.03. – 15.05.), Zuckerrüben (01.03. – 15.05.), Sommergetreide (15.02. – 15.05.) und Leguminosen 
(15.02. – 15.03.). Bei Einhaltung dieser Zeitvorgaben kann davon ausgegangen werden, dass die Nähr-
stoffe zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sind und die frühzeitige Auswaschung durch einen zu geringen 
Pflanzenbestand entgegengewirkt wird.  

Laut SchuVO ist das Aufbringen von Gülle, Jauche, Silosickersaft, Gärresten und Geflügelkot sowie von 
gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten und Abfällen aus der Herstellung oder Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit einem wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff im 
Sinne des § 2 Nr. 11 DüV auf landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Zeit von der Ernte der letzten 
Hauptfrucht bis zum Ablauf des 31. Januar des Folgejahres. Der Zeitraum verlängert sich bei einer 
Frühjahrsbestellung um einen Monat. 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Wüstemann, Jan-Hendrik Sibberns 
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